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Besuchszeiten	Verkehrsanbindung	Parkmöglichkeiten
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr	Bus ab Hauptbahnhof	Behindertenparkplätze in der Regierungsstr.
	Linien 1,6-11,19,21,33,150,319,460,485 bis	vor dem Oberlandesgericht
	Haltestelle: Stadttheater/Schloss	Tiefgarage Görresplatz, Tiefgarage Schloss
Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die virtuelle Poststelle der
SGD Nord. Unter www.sgdnord.rlp.de erhalten Sie Hinweise zu deren Nutzung.
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Vollzug des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);
Antrag auf befristete Abweichung von schallbedingten Leistungsreduzierungen und Abweichung von der Verpflichtung zum Einsatz einer Schattenabschaltung nach § 31k BImSchG

	WKA
	Koordinaten
	Gemarkung
	Flur
	Flurstück

	R1
	X 363735
Y 5521244
	Rapperath
	1
	51^14

	R2
	X 363794
Y 5521667
	Rapperath
	1
	51^14

	R3
	X 364033
Y 5522201
	Wenigerath
	1
	18^12

	R4
	X 364424
Y 5521150
	Rapperath
	1
	51^14

	R5
	X 364482
Y 5521760
	Wenigerath
	1
	18^12

	R6
	X 364786
Y 5522237
	Wenigerath
	11
	8^2

	R7
	X 364668
Y 5522740
	Wenigerath
	11
	8^2




Sehr geehrte Frau Krauß,

auf Ihren o.g. Antrag nach § 31k BImSchG, in der derzeit gültigen Fassung, ergeht folgende

Abweichungsentscheidung

1. Die WKA  im Abweichungszeitraum unter Aussetzung der Schattenwurfabschaltung betrieben werden. 
2. Die im Zeitraum der Abweichung verursachte Schattenwurfdauer muss nicht auf das Jahreskonto der betroffenen Immissionsaufpunkte gebucht werden.


Hinweise

1. Der o.g. abweichende Betrieb darf längstens bis einschließlich 15.04.2024 durchgeführt werden. Er endet nach Maßgabe des § 31k Abs. 4 BImSchG bereits zuvor, wenn die Alarm- oder Notfallstufe aufgehoben wird.
2. Die bestehende Genehmigung der WKA nach § 4 BImSchG einschließlich etwaiger Änderungsgenehmigungen nach § 16 BImSchG bleibt von dieser Abweichungsentscheidung unberührt. Mit Ablauf der v.g. Frist  die WKA unaufgefordert wieder entsprechend den Bestimmungen der bestehenden Genehmigung zum Schattenwurf und Schallimmission zu betreiben.

Kostentscheidung

Der Bescheid ist gebührenpflichtig. Die Entscheidung über die Höhe der Kosten erfolgt
  in einem gesonderten Bescheid. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord einzulegen.
Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord,
Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz
oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz
oder
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur[footnoteRef:1] an: [1: ] 

sgdnord@poststelle.rlp.de

erhoben werden.
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die auf der Homepage der SGD Nord unter
https://sgdnord.rlp.de/de/service/elektronische-kommunikation/
aufgeführt sind.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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